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Zitat von PeterEis

Letzteres und diese auch nicht nachgereicht werden kann wenn der Dienst am 4. Tage
wieder aufgenommen wird.

Dafür brauchst du keine ärztliche Bescheinigung.

Zitat von VV zu §62 LBG NRW

Dauert die Dienstunfähigkeit länger als drei Arbeitstage, hat die Beamtin oder der
Beamte eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Dienstunfähigkeit sowie
deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag
vorzulegen. Dauert die Erkrankung länger als in der Bescheinigung angegeben, ist die
Beamtin oder der Beamte verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

Du warst drei Arbeitstage krank, nicht länger als drei.
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